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Petersdorf

SATZUNG DER WINDERMÜHLENSTADT WOLDEGK ÜBER DEN VORHABENBEZOGENENBEBAUUNGSPLAN
NR. 18"SOLARPARK PETERSDORF"

DTK 25  GeoBasis-DE/LGB (Landesvermessung
und Geoinformation Brandenburg) Nov. 2020

Maßstab: ohneÜbersichtskarte

Geltungsbereich

Meter

2001000 50

PLANZEICHNUNG TEIL A

Vorhabennummer: 3052

MIKAVI Planung GmbH
Mühlenstraße 28

17349 Schönbeck
info@mikavi-planung.de

Aufgrund der §§ 10 und 12 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. l S. 3634)  zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 8. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1726) wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom ................... folgende Satzung über den
vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 18 "Solarpark Petersdorf" der Windmühlenstadt Woldegk, bestehend aus der Planzeichnung (TEIL A), dem Text (TEIL B) sowie dem Vorhaben- und Erschließungsplan erlassen:

Rechtsgrundlagen
· Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt

durch Artikel 11 des Gesetzes vom 8. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1726)  

· Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I
S.3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802)

· Planzeichenverordnung (PlanZV 90) i. d. F. der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991
I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802)

· Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Kommunalverfassung - KV M-V) i. d. F.
der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V 2011, S. 777), mehrfach geändert durch Artikel 1
des Gesetzes vom 23. Juli 2019 (GVOBl. MV S. 467)

· Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) i. d. F. der
Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1362

· Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes
(Naturschutzausführungsgesetz - NatSchAG M-V) i. d. F. der Bekanntmachung vom 23. Februar 2010
(GVOBl. M-V S. 66), zuletzt geändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 5. Juli 2018 (GVOBl. M-V S.
221, 228)

· Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) i. d. F. der Bekanntmachung vom 15.
Oktober 2015 (GVOBl. M-V 2015, S. 344), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Juni 2021 (GVOBl.
M-V S. 1033)

· Hauptsatzung der Windmühlenstadt Woldegk in der aktuellen Fassung

Hinweis
· Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt werden, ist gemäß §

11 DschG M - V (GVBI. M - V Nr. 1 vom 14.01.98, S. 12 ff) die untere Denkmalschutzbehörde zu
benachrichtigen und der Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen des Landesamtes für
Bodendenkmalpflege oder dessen Vertreter in unverändertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich
hierfür sind der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die
den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige.

· Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer nach § 86 Absatz 1 und 2 LBauO M-V
erlassenen Satzung zuwiderhandelt (§ 84 Abs. 1 LBauO M-V).

Plangrundlage

Katasterdaten sowie Geodaten des Landesamtes für innere
Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern vom Juni 2022, Amt für
Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen Lübecker Str.
289, 19059 Schwerin, Lagebezugssystem: ETRS89;
Höhenbezugssystem: DHHN2016

Geltungsbereich
Der räumliche Geltungsbereich des vorhabenbezogenen
Bebauungsplans ist im Plan im Maßstab 1:2.500 dargestellt. Er
beläuft sich mit einer Gesamtfläche von ca. 63,5 ha ganz oder
teilweise auf die Flurstücke 53/1, 53/15, 54/15, 218 und 266 der
Flur 1 in der Gemarkung Petersdorf sowie ganz oder teilweise
auf die Flurstücke 1, 8-10, 12-15, 24-37, 40/1, 41, 42/1, 44, 45/1,
46/1 sowie 47-50 der Flur 2 in der Gemarkung Petersdorf .

TEXT - TEIL B
Planungsrechtliche Festsetzungen gemäß § 9 BauGB
1. Art und Maß der baulichen Nutzung  § 9 Abs. 1 und 2 BauGB
1.1 Die sonstigen Sondergebiete „Energiegewinnung auf der Basis solarer Strahlungsenergie“ (SO EBS)

dienen im Rahmen einer Zwischennutzung gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO in Verbindung mit § 9 Abs. 2
Nr. 1 BauGB der Errichtung und dem Betrieb von großflächigen Photovoltaikanlagen. Zulässig
innerhalb der sonstigen Sondergebiete sind Modultische mit Solarmodulen sowie die für den Betrieb
erforderlichen Nebenanlagen, Anlagen für die Energiespeicherung und -verarbeitung, Trafostationen,
Umspannstationen, Wechselrichterstationen und Zaunanlagen.

1.2 Die innerhalb des sonstigen Sondergebietes „Energiegewinnung auf der Basis solarer
Strahlungsenergie“ (SO EBS) festgesetzten baulichen und sonstigen Nutzungen und Anlagen sind
gemäß § 9 Abs. 2 BauGB für einen Zeitraum von 40 Jahren nach Inkrafttreten der Satzung zulässig
(Zwischennutzung gemäß § 9 Abs. 1 BauGB). Nach Ablauf sind die vorhandenen Modultische mit
Solarmodulen sowie die für den Betrieb erforderlichen Nebenanlagen, Trafostationen, Anlagen für die
Energiespeicherung und -verarbeitung, Wechselrichterstationen und Zaunanlagen vollständig zu
entfernen. Als Folgenutzung wird für die sonstigen Sondergebiete SO EBS Fläche für die
Landwirtschaft im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 18a BauGB festgesetzt. (Folgenutzung gemäß § 9 Abs. 2
Nr. 1 BauGB).

1.3 Die maximale Grundflächenzahl ist für das sonstige Sondergebiet „Energiegewinnung auf der Basis
solarer Strahlungsenergie“ (SO EBS) auf 0,7 begrenzt.

1.4 Die maximale Höhe baulicher Anlagen wird auf 4,0 m begrenzt. Als unterer Bezugspunkt gelten die
innerhalb der Planzeichnung Teil A festgesetzten Höhen in Meter über NHN im Bezugssystem DHHN
2016 als vorhandenes Gelände.

1.5 Gemäß § 9 Abs. 2 BauGB im Vernehmen mit § 12 Abs. 3a BauGB sind nur solche Vorhaben zulässig,
zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet.

2. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft         §  9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

2.1 Die mit A gekennzeichnete Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft sind als Baumreihe zu erhalten.

2.2 Die mit B gekennzeichnete Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft sind als Feldgehölze zu erhalten.

2.3 Die mit C gekennzeichneten Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft sind als Feldhecke zu entwickeln. Je 100 m² Pflanzfläche sind jeweils 10 Sträucher
der Arten Rosa rubiginosa, Rosa tomentosa, Rosa canina, Cornus sanguinea, Rhamnus catharticus,
Corylus avellana in der Qualität 60/100, jeweils 15 Sträucher der Art Prunus spinosa in der Qualität
60/100 und 20 Sträucher der Art Crataegus monogyna in der Qualität 60/100 anzupflanzen.

2.4 Die mit D gekennzeichneten Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft sind als extensive Mähwiese zu entwickeln. Eine Mahd mit anschließender Abfuhr des
Mähgutes hat nach dem 01. September eines Jahres zu erfolgen. Die Mahd hat höchstens einmal
jährlich aber mindestens alle drei Jahre zu erfolgen. Die Mahd ist mit Messerbalken vorzunehmen und
eine Mahdhöhe von 10 cm über Geländeoberkante ist einzuhalten. Jegliche weitere Arbeiten und
Maßnahmen auf der Fläche wie Düngung, Einsatz von PSM, Einsaaten, Umbruch, Bodenbearbeitung,
Melioration u.Ä. sind ausgeschlossen. Erfolgt eine Unterlassung der Mahd über einen Zeitraum von
mehr als 3 Jahren sind die betroffenen Flächen dauerhaft der ungestörten natürlichen Entwicklung
(freie Sukzession) zu überlassen.

Verfahrensvermerke
1. Die verwendete Planunterlage enthält den Inhalt des Liegenschaftskatasters mit Stand vom

....................... und weist die planungsrelevanten baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze
vollständig nach. Sie ist hinsichtlich der planungsrelevanten Bestandteile geometrisch eindeutig. Die
Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist eindeutig möglich .

      Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

........................., den ...................     .....................................................................

2. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Stadtvertretung vom .................... . Die
ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte gemäß Hauptsatzung der
Windmühlenstadt Woldegk durch Abdruck im amtlichen Bekanntmachungsblatt "Woldegker Landboten"
Nr...... ..

Mit Schreiben vom ....................... wurde die zuständige Raumordnungsbehörde zur Anpassung an die
Ziele der Raumordnung gemäß § 1 Abs. 4 BauGB beteiligt.

Die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte in Form einer öffentlichen Auslegung
vom ..................... bis zum ...................

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind nach § 4 Abs. 1
BauGB mit Schreiben vom ..................................  zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

Die Stadtvertretung hat am ....................... den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans
beschlossen und zur öffentlichen Auslegung bestimmt. Der Entwurf der Begründung und des
Umweltberichtes wurde gebilligt und ebenfalls zur öffentlichen Auslegung bestimmt.

Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), dem
Text (Teil B), dem Vorhaben- und Erschließungsplan einschließlich der Begründung und des
Umweltberichts mit Anhängen sowie die gem. § 4 Abs. 1 BauGB und § 3 Abs. 1 BauGB eingegangenen
Stellungnahmen, hat in der Zeit vom ............... bis ............... in den Diensträumen des Amtes Woldegk,
KarlLiebknecht-Platz 1, sowie über die Internetseite www.amt.windmuehlenstadt-woldegk.de, nach  § 3
Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Bedenken und
Anregungen während der Auslegungsfrist von jedermann vorgebracht  werden können. Die
Bekanntmachung erfolgte am ....................  durch Abdruck im amtlichen Bekanntmachungsblatt
"Woldegker Landboten" Nr...... .

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die
Nachbargemeinden sind nach § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom ....................... zur Abgabe einer
Stellungnahme aufgefordert worden.

    Der Bürgermeister

Woldegk, den ............... Siegel                     ...............................

3. Die Stadtvertretung hat die vorgebrachten Bedenken und Anregungen der Bürger sowie die
Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange am ....................... geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt
worden.

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), dem Text (Teil B),
sowie dem Vorhaben- und Erschließungsplan wurde am ....................... von der Stadtvertretung als
Satzung beschlossen. Die Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan wurde mit Beschluss
der Stadtvertretung vom ....................... gebilligt.

    Der Bürgermeister

Woldegk, den ............... Siegel                     ...............................

4. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), dem Text (Teil B)
sowie dem Vorhaben- und Erschließungsplan, wird hiermit ausgefertigt.

    Der Bürgermeister

Woldegk, den ............... Siegel                     ...............................

5. Die Satzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans, sowie die Stelle bei der der Plan auf Dauer
während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu
erhalten ist, sind am ............................. ortsüblich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist
auf die Geltendmachung und Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der
Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und weiter Fälligkeit und Erlöschen von
Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Die Satzung ist am ..............................
in Kraft getreten.

    Der Bürgermeister

Woldegk, den ............... Siegel                     ...............................

Windmühlenstadt Woldegk
vorhabenbezogener  Bebauungsplan
Nr. 18  "Solarpark Petersdorf"

Vorentwurf - Stand Oktober 2022

Planzeichenerklärung
I. Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts
(Planzeichenverordnung - PlanZV vom 18.12.1990, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.
Juni 2021 (BGBl. I S. 1802)
1. Art der baulichen Nutzung                                  § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

 Sonstiges Sondergebiet                               § 11 Abs. 2 BauNVO
Zweckbestimmung: Energiegewinnung auf der Basis solarer Strahlungsenergie

2. Maß der baulichen Nutzung                                    § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
  vorh. Höhe in Meter über NHN im amtlichen Höhenbezugssystem DHHN 2016

als unteren Höhenbezugspunkt

GRZ 0,70 Grundflächenzahl

3. Baugrenzen                      § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

 Baugrenze

4. Verkehrsflächen                    § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

 private Straßenverkehrsfläche

 Ein- und Ausfahrt

5. Grünflächen                         § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

 private Grünfläche

6. Wasserflächen      § 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB
Wasserflächen

7. Planungen,  Nutzungsregelungen,  Maßnahmen  und  Flächen  für  Maßnahmen  zum  Schutz,  zur  Pflege  und
zur Entwicklung von Natur und Landschaft                          § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

 Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

A/B/C/D   Bezug zu textlichen Festsetzungen Nr. 2

8. Sonstige Planzeichen
Grenze des räumlichen Geltungsbereichs                  § 9 Abs. 7 BauGB

II. Darstellung ohne Normcharakter
Bemaßung in Meter Lagebezug

Kataster

vorh. Böschung Nutzungsschablone

III. Nachrichtliche Übernahme
gesetzlich geschützte Biotope                        § 20 NatSchAG M-V
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